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24. Verordnung: Geschiifrnordnung für den Fachbeirat für Stadtplanung. 

24. 
Verordnung der Landesregierung vom 
8. August 1979, mit der eine Geschäftsord
nung für den Fachbeirat für Stadtplanung 

erlassen wird 

ARTIKEL II 

Konstituierung und Einberufung 
der Sitzungen 

Konstituierung und Angelobung 

§ 3. (1) Der Bürgermeister beruft nach Be-
.. . stellung der Mitglieder des Fachbeirates für 

Auf Grund des § 3 der Bauordnung fur Wien, St dt lanung d" e Mitglieder zur Konstituierung 
LGBL f:ür W·ien Nr. 11/1930, in der F-assung des . u:d Ängelobun~ ein 
Gesetzes LGBl. für Wien Nr. 1811976, wird ver- ' · ' 
ordnet: 1 (2) Bei der konstituierenden Sitzung haben die 

ARTIKEL 1 
Mitglieder des Fachbeirates für StadtpJanung in 
die Hand des Bürgermeisters die Unparteilichkeit, 
die strenge und gewissenhafte Erfüllung der 

W i r k u n g s b e reich u n d 0 r g an e d es f Pflichten und die Verschwiegenheit zu geloben. 
Fachbeirates für Stadtplanung ! 

'I (3) Bei der konstituierenden Sitzung haben die 
Wirkungsbereich angelobten Mitglieder des Fachbeirates aus ihrer 

. . . Mitte einen Vorsitzenden und einen ersten und 
§ 1. In den Wirkungsbereich des Fad1.be1rates ·zweiten stellvertretenden \ 1orsitzenden zu wäh-

für Stadtplanung fallen: J len. 
1 

a) die Begutachtung der vom Magistrat aus- 1 

gearbeiteten Entvrürfe für die Festsetzung 
und für wesentliche Abänderungen der Flä
chenwidmungspläne gemäß § 2 Abs. 2 der 
Bauordnung; 

b) die Begutachtung der vom Magistrat aus
gearbeiteten Entwürfe für die Festsetzung 
und für wesentlidie Abänderungen der Be
bauungspläne gemäß § 2 Abs. 2 der Bau
ordnung; 

Geschäftsstelle 

§ 4. (1) Der Fachbeirat für Stadtplanung hat 
si<.h der bei der zuständigen DienststeUe des 
Magistrates eingerichteten Geschäftsstelle zu be
dienen. 

(2) Der gesamte Schriftverkehr zwischen dem 
Magistrat und dem Fachbeirat für Stadtplanung 
hat über diese Geschäftsstelle zu erfolgen. 

(3) Die Geschäftsstelle besorgt über Anforde-
c) die Begutachtung der vom 11agistrat aus- i rung ergänzende Unterlagen. 

gearbeiteten Entwürfe für die Verhängung l . „. . . 

der zeitl"ch begrenzten Bausperre gem··ß (4) Die Geschaltsstetle hat bei Sitzungen des 
§ 8 Abs.~ der Bauordnung; a Fachbeirates für Stadtplanung das Protokoll z;i 

fuhren und <.he erstellten Gutachten auszufertt-
d) die .Begutachtung einzelner Bauvorhaben gen. 

über Ersudien der Baubehörden~ wenn sie l 
von maßgeblichem Einfluß auf das örtliche 

1

: Einberufung der Sitzungen; Vorsitz 
Stadtbild sind, gemäß § 67 Abs. 2 der Bau- § 5. (1) Der Vorsitzende beruft innerhalb der 
onlnung. i Fristen des § 7 Abs. 1 die Sitzungen des Fach-

beirates für Stadtplanung ein. Im Falle seiner 
Organe Verhinderung beruft der erste oder der zv.reite 

§ 2. Der Fachbeirat für Stadtplanung wird s_tellvertr~tei:de Vorsit.zen~e ode~. das an Jahren 
durch seinen Vorsitzenden oder bei dessen Ver- al_tes~e M1tghed_ des Fachbeirates fur Stadtplanung 
hinderung durch einen der stellvertretenden Vor- ! d1e Sitzungen ein. 
sitzenden, sofern der Fad:tbeirat nichts anderes 1 (2) Den Vorsitz in den Sitzungen des Fachbei
besdiließt, gegenüber dem 1-1agistrat vertreten. rates für Stadtplanung führt der VorsJtzende. Im 
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